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Brandschutzordnung und Unternehmerpflichten

Geschichtliche Herkunft

Rechtliche Zuordnung

Ein „kann“ oder ein „muss“?

Wer darf Sie erstellen?

Was sind die Unternehmerpflichten

Fragen der Teilnehmer

Agenda:

Bild: Fotolia
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Brandschutzvorschriften – Geschichtliche Entwicklung

1200 v. Chr. Erste Nachweise von „Feuerwehrliteratur“

in Hieroglyphen des alten Ägypten

~1220/1230 n. Chr. Sind im Sachsenspiegel Brandschutzregeln

zur Brandverhütung zu finden

1251/1276 Nach zwei katastrophalen Bränden erlässt Lübeck 

erste Vorschriften zum Brandschutz

1447 Augsburg erlässt die älteste heute 

bekannte Feuerordnung

1721 Kurfürstentum Trier veröffentlich Vorschrift 

u.a. für den Gebrauch von Laternen und Tabakspfeife

~1850 Feuerpolizeiordnung, in Ergänzung mit Feuerordnung,

in Ergänzung mit Bau- und Feuerlöschordnung 

Bild: Britta Lauer; Stadtbibliothek Duisburg, CC BY-SA 3.0 
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Brandschutzordnungen

Brandschutzordnungen enthalten auf das Unternehmen zugeschnittene Handlungsanweisungen und Regeln zur 

Brandverhütung, Brandbekämpfung und zum Verhalten bei Unfällen, Bränden oder sonstigen Schadensfällen.

In der DIN 14 096 ,,Brandschutzordnung" wird eine Aufteilung in 3 Teile vorgenommen: Teil A, B und C.

➢ Der Teil A der Brandschutzordnung richtet sich an alle Beschäftigten und Besucher, die sich in dem

betreffenden Unternehmensbereich aufhalten. In diesem Teil sind die wichtigsten Verhaltensregeln in

schriftlicher Form mitzuteilen.

➢ Der Teil B der Brandschutzordnung richtet sich an die Beschäftigten des Unternehmens. 

Dieser Teil besteht aus Hinweisen und Verhaltensregeln zur Verhinderung von Rauchausbreitung,

Freihaltung der Flucht- und Rettungswege und Hinweisen zum Verhalten im Brandfall 

und anderen Gefahren. 

➢ Der Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an Beschäftigte mit besonderen Brandschutzaufgaben.

Dieser Personenkreis ist in der Regel verantwortlich tätig und verfügt über besondere

Betriebskenntnisse. 
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Brandschutzordnungen

Bewahren Sie Ruhe.     - Durchatmen -

Die Alarmierung der Feuerwehr ist immer 

eine der ersten Maßnahmen. 

Das in Sicherheit bringen von Personen 

geht vor jede Brandbekämpfung.

Den Brand nur dann bekämpfen, wenn 

keine  Eigengefährdung besteht.
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Brandschutzordnung – Hirarchische Zuordnung

Euro

Recht

Grundgesetz

Gesetze & Verordnungen

DGUV-Vorschriften
Technische Regeln

Normen / Richtlinien

Vorgaben der Versicherer / Betriebliche Regelwerke

Gesunder Menschenverstand
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Brandschutzordnungen – Muss man das haben?

Über das Baurecht kann es bundeslandabhängig Forderungen für Sonderbauten geben.

Bsp.

MIndBauRL

5.14.4 Der Betreiber eines Industriebaus hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle in Abhängigkeit von der Art 

oder Nutzung des Betriebes, stets jedoch bei Industriebauten mit einer Summe der Grundflächen der Geschosse aller 

Brandabschnitte bzw. aller Brandbekämpfungsabschnittsflächen von insgesamt mehr als 2.000 m², eine Brandschutzordnung 

aufzustellen.

MHHR

9.2.1 1Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ist eine Brandschutzordnung aufzustellen

und durch Aushang bekannt zu machen. 2In der Brandschutzordnung sind insbesondere festzulegen

1. die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten,

2. die Maßnahmen im Fall eines Brandes,

3. die Regelungen über das Verhalten bei einem Brand,

4. die Maßnahmen, die zur Rettung Behinderter erforderlich sind.
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Brandschutzordnungen – Muss man das haben?

ArbSchG § 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der

Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der

Beschäftigten erforderlich sind.

Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 2.2

7.1 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat die notwendigen Maßnahmen gegen Entstehungsbrände einschließlich der Verhaltensregeln 

im Brandfall (z. B. Evakuierung von Gebäuden) festzulegen und zu dokumentieren.
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Brandschutzordnungen – Wer darf Sie erstellen?

Bei Verwendung der DIN 14096-1:2000 (Sicherheitszeichen nach DIN 4844-2) – „Jemand der sich auskennt“

Bei Verwendung der DIN 14096:2014-05 (Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010) – „Eine fachkundige Person“

Es gibt KEINE Lösung „von der Stange“!

Das/der zu betrachtende Gebäude/Betrieb ist individuell zu bewerten.

- Autowerkstatt

- Kindergarten

- Logistikstandort

- Stadtverwaltung

- ...

Es gibt verschiedene Softwarelösungen auf dem Markt.

Im Zweifel bitte immer an einen Fachmann aus der Nähe wenden.

Alt = DIN 4844-2 Neu = DIN EN ISO 7010
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Brandschutzordnungen – Inhalte

Gliederung und Inhalt – Teil B

Der Inhalt muss in Abschnitte mit den Überschriften in nachstehender Reihenfolge a) bis m) gegliedert sein. 

Nicht zutreffende Abschnitte dürfen entfallen, andere Abschnitte sind nicht zulässig.

a) Einleitung;

b) Brandschutzordnung (Darstellung des Teils A (Aushang));

c) Brandverhütung;

d) Brand- und Rauchausbreitung;

e) Flucht- und Rettungswege;

f) Melde- und Löscheinrichtungen;

g) Verhalten im Brandfall;

h) Brand melden;

i) Alarmsignale und Anweisungen beachten;

j) in Sicherheit bringen;

k) Löschversuche unternehmen;

l) Besondere Verhaltensregeln;

m) Anhang.

Tipp: Auch andere Gefahrenlagen lassen sich über BSO regeln. 

Bsp. Evakuierung bei Bedrohungslage oder Störfall.

Dies kann über den Teil C oder den Anhang formuliert werden.
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Brandschutzordnungen – Inhalte

Gliederung und Inhalt – Teil C

Der Inhalt muss in Abschnitte mit den Überschriften in nachstehender Reihenfolge a) bis h) gegliedert sein. 

Nicht zutreffende Abschnitte dürfen entfallen, andere Abschnitte sind nicht zulässig.

a) Einleitung;

b) Brandverhütung;

c) Meldung und Alarmierungsablauf;

d) Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte;

e) Löschmaßnahmen;

f) Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr;

g) Nachsorge;

h) Anhang.

Tipp: Auch andere Gefahrenlagen lassen sich über BSO regeln. 

Bsp. Evakuierung bei Bedrohungslage oder Störfall.

Dies kann über den Teil C oder den Anhang formuliert werden.
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Brandschutzordnungen – Inhalte

Gliederung und Inhalt – Teil C

Achtung! Teil C muss unmissverständlich und klar formuliert sein.

Verantwortliche müssen eindeutig benannt werden.

Deutliche Zuordnung von Aufgaben und Verantwortungsbereichen.

Aufgabenbeschreibung der Funktionsstellen und Selbsthilfekräfte*

✓ Brandschutzbeauftragter

✓ Umweltschutzbeauftragter

✓ Brandschutzverantwortlicher / Führungskräfte / Stab

✓ Brandschutz- / Evakuierungshelfer

✓ Ersthelfer / Paten

✓ Sammelstellenleitung

✓ Haustechnik

✓ Eigenes Facilitymanagement

* Aufzählung ist nicht abschließend
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Brandschutzordnungen – Inhalte
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Brandschutzordnungen – Inhalte

Hinweis für Betriebe mit mehreren Gebäuden/Standorten: Bei Baugleichen oder sich stark ähnelnden Gebäuden, lässt sich oft mit 

einem einheitlichen Teil B arbeiten. 

Die spezifischen Unterschiede können in einem Anlagenteil mit Bildern 

dargestellt werden.
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Brandschutzordnungen – Inhalte

Manchmal passt die DIN einfach nicht...

Bei Abweichungen „In Anlehnung an DIN“ formulieren.

Abstimmung mit Brandschutzaufsicht/Brandschutzdienststelle/VB!
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Brandschutzordnungen – Unternehmerpflichten

Unterweisung (ggf. auch in anderen Landessprachen)

ArbSchG §12

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während

ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen.

MIndBauRL

5.14.5 Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach in Abständen von 

höchstens zwei Jahren über die Lage und die Bedienung der Feuerlöschgeräte, der Brandmelde- und 

Feuerlöscheinrichtungen sowie über die Brandschutzordnung zu belehren.

ASR A 2.2

7.1 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen

(2) Die Maßnahmen für alle Personen, die sich in der Arbeitsstätte aufhalten, sind an gut zugänglicher 

Stelle in geeigneter Form auszuhängen, wenn:

- erhöhte Brandgefährdung vorliegt,

- der Aushang eines Flucht- und Rettungsplanes nach ASR A2.3 „Fluchtwege und

Notausgänge“ erforderlich ist oder

- sich häufig Besucher oder Fremdfirmen in der Arbeitsstätte aufhalten, insbesondere wenn 

sie nicht begleitet sind.
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Brandschutzordnungen – Unternehmerpflichten

Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 2.2

7.1 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen

...

Dies kann z. B. als

- Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14096:2014-05 „Brandschutzordnung –

Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ oder

- „Regeln für das Verhalten im Brandfall“ des Flucht- und Rettungsplans nach 

ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“

erfolgen.
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Brandschutzordnungen – Unternehmerpflichten

Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 2.2

7.1 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen

...

(3) Die Maßnahmen für alle Beschäftigten sind diesen durch Auslegen oder in elektronischer Form

zugänglich zu machen. Dies kann z. B. in Form der Brandschutzordnung Teil B nach 

DIN 14096:2014-05 „Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ erfolgen.

(4) Die Maßnahmen für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben im Brandschutz, soweit diese vorhanden 

sind (z. B. Brandschutzbeauftragte), sind diesen gegen Nachweis gegebenenfalls auch elektronisch 

bekannt zu machen. Dies kann z. B. in Form der Brandschutzordnung Teil C nach 

DIN 14096:2014-05 „Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ erfolgen.
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Flucht und Rettungsplan

Bild: www.mkm-brandschutz.de

Arbeitsstättenverordnung § 4 Abs.4:

… Der Arbeitgeber hat einen Flucht-, und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, 

Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. 

Der Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen.

In angemessenen Zeitabständen ist entsprechend dieses Planes zu üben.
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Brandschutzordnungen – Unternehmerpflichten

BETREIBERPFLICHTEN

Brandschutzordnungen dem Mieter/Nutzer bekannt machen/aushändigen (Unterschrift) 

und auf Unterweisungspflicht hinweisen.

Unternehmerpflichten

✓ Erstellung (ggf. durch fachkundige Person)

✓ Bekanntmachung, Aushändigung (auch digital) 

✓ Unterweisung MIT DOKUMENTATION,

✓ Prüfung/Aktualisierung (wenn nicht Betreiberpflicht)
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Ganzheitlicher Brandschutz

Vorbeugender 

Brandschutz

Abwehrender 

Brandschutz

Anlagentechnischer

Brandschutz
Feuerwehren

ORGANISATORISCHER

Brandschutz

Baulicher

Brandschutz
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bild: Fotolia
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Jörn Dutz

Fachreferent für Brandschutz

Freier Brandschutzbeauftragter

Wirtsgasse 3

61194 Niddatal

Telefon 0 800 / 745 745 0

Telefax 0 800 / 745 745 5

Mail info@brandschutzfachberatung.de

www www.brandschutzfachberatung.de

Urheberrecht - Copyright bei Jörn Dutz

Sämtliche Inhalte, Fotos, Filme, Tondateien, Texte 

und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. 

Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung 

weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, 

vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© Jörn Dutz

Bild: Fotolia
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